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 Veröffentlicht am 09.11.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15 Abs2;

Rechtssatz

Sachbezug ist jener geldwerte Vorteil, der dem Abgabep7ichtigen tatsächlich zukommt. Bezieht ein Abgabep7ichtiger

Wirtschaftsgüter oder Leistungen zu einem verbilligten Preis, so liegt nur in der Verbilligung jener geldwerte Vorteil, der

als Sachbezug der Besteuerung zu unterziehen ist.
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